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betreffend Beschlagnahme und BeftandserHebung von Web-, Wirk- und ^tr.ickwaren.
Vom 1. Februar ISIS.

Nachstehend« Bekanntmachung wird hierdurch mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwider¬
handlungen gegen die Enteignungs - oder Beschlagnahme-
Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 (RGBl . S.
357) in Verbindung mit den Erweiterungsbckanntmachun-
aen vom 9. Oktober 1915 (RGBl . S . 645) und vom 25.
November 1915 (RGBl . S . 778)*) , und Zuwiderhandlun¬
gen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lagerbuchfüh¬
rung gemäß der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54) in Verbindung mit
den Erweiterungsbekanntmachungen vom 3. September
1915 (RGBl . S . 549) und vom 21 . Oktober 1915 (RGBl.
S . 684)**) bestraft werden.

§ 1
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung an,
1. Februar 1916 in Kraft.

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der früheren
Bekanntmachung Nr . Vf.  I 735 8 . 15. und W . M 231/9.
15 W . M. 1097/10 . 15 unb W . M 999/11 . 15. K< R. A-

§ 2-
Bon der Bekanntmachungbetroffene Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden im Rahmen der bei¬

fügten Ueberfichtstafel die nachstehend aufgeführten Web-,
^ftrk - und Strickwaren betroffen, gleichviel ob sie aus
Schafwolle, - Mohair , Kamelhaar , Alpaka, Kaschmir oder
sonstigen Tierhaaren , Kunstwolle , Baumwolle , Kunstbaum¬
wolle , Bastfasern oder sonstigen Pflanzenfasern , aus Ab¬
fällen oder Mischungen der genannten Spinnstoffe allein,
oder aus einer Zusammensetzung verschiedener Spinnstofte
hergestellt sind, bei Sandsack - und Strohsackgeweben auch
unter Mitverweudung von Papier , und zwar:
G -kUppe I: Stoffe zur Oberkleiduna für Heer,

Marine , Beamte »nd Gefangene.
Gruppe II: Schlaf- und Pferdedecken, Moilache und

Deck-nstoffe.
Gruppe III: Männerrrtkotagen.
Gruppe VI: iarbige Wäschestoffe und sa'bige Stoffe

für Krai ' kenbckleiduno,
Gruppe V: farbige Futterstoff,'.
Gruppe VI: rode und gebleichte Wäsche- und Futter¬

stoff-. Driüichanzugftoffe,
Gruppe VII: Segeltuche und Planftosfe,
Gruppe VIII: Sandsackstofft.

§3-
Beschlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegewslärrde
(.§ 2) werden nach Maßgabe der in der Ueberfichtstafel
näher umgrenzten Art und Menge hiermit beschlagnahmt.

Soweit die Anfertigung von Web-, Wirk - und Strick¬
waren nach den bestehenden Borschriften zulässig ist. ver¬
fallen der Beschlagnahme auch die in der Herstellung befind¬
lichen oder künftig herzustellcnden Gegenstände der in der
Ueberfichtstafel näher beschriebenen Art , sobald ihre Her¬
stellung beendet ist, und zwar ohne Rücksicht auf Mindeft-
rnengen oder Mindestgrößen.

*)  Mit Gesiingnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe biö zu
zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
hfthere Strafen verivtrkt sind , bestraft:

1. wer der Verpflichtung , die enteianeten Gegenstände herauszuge-
brn oder fie auf Verlangen des Erwerbers zu übrrbringen oder
zu versenden zuwiederhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bciseitcschafft,
beschädigt oder zerstört, , vertvendet . verkauft oder kaust oder ein
anderes Verüußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;

3- wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände verwah-
ren und pfleglich zu behandeln , zuideln zuwiderhandelt:

4. wer d. nach § 5 erlassenen Aussührungsbestimmungenzuwiderhand.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Brrordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wis¬
sentlich unrichtige oder unvollständige Anqadeii macht , wird mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft : auch können Vorräte , die verschwiegen find, im Ur¬
teil für dem Staat verfallen erklärt ' werden . Ebenso wird bestraft,
«er vorsätzlich  dir vorgeschriebenen Lagerbüchar einzurichten und
zu führen unterläßt.

Wer sahrläsiig die Auskunft zu der er aus Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ,st, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder un¬
vollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu 3 Tausend
Mark im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft . Ebenso wird bestraft , wer sahrläsiig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände (§ 2), welche von einer Abnahme¬
stelle des Heeres oder der Marine endgültig zurückgcwiesen
sind oder künftig endgültig zurückgewiesen werden . Sie
dürfen auch nicht anderen Stellen des Heeres oder der Ma¬
rine geliefert werden.

Schließlich fallen unter die Beschlagnahme alle Web-,
Wirk- und Strickwaren , die entgegen einem bestehenden
Herftellungs -, Verarbeitungs - oder Verwendungsverbot
hergestellt worden sind.

Stoffe , welche zur Oberkleidung filr Heer, Marine , Be¬
amte und Gefangeire in Bestacht kommen können, unter¬
liegen nach Maßgabe der Ueberfichtstafel nur insoweit der
Beschlagnahme, als sie nicht schon durch die Bekanntmach¬
ung VV. I . 1/5. 15. K . R. A . beschlagnahmt worden sind.

§ * •
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstärr-
den verboten ist und rschtsgeschäftliche Verfügungen über
sie nichtig sind. Den rechtsgeschästlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Weg« der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Die Veredelung (auch das Färben und Bleichen) oder
Ausrüstung der beschlagnahmten rohen Stoffe ist verboten.
Dagegen darf eine vor dem 1. Februar 1916 begonnene
Veredelung oder Ausrüstung beendet werden. Die in § 4
Nr . 2 der Bekanntmachung , betreffend Beschlagirahme,
Verwendung und Veräußerung von Bastfasern und Erzeug¬
nissen aus Bastfasern vom 23 . Dezember 1915 (W . III.
1577/10 . 15. K . R . A .) gegebenen Ausnahmen bleiben in
Kraft.

Unzulässig ist ferner jeder Wechsel im Gewahrsam der
beschlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zuläffig , die mit ausdrücklicher Zustimmung
des Webstoffmeldeamtes der Kriegs -Rohftoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW.
48, Verl . Hedemannstr . I I , erfolgen . Auch Veräußerungen
an Heeres- und Marinebehörden dürfen mir mit Zustim¬
mung des Webstosfmeldeamts erfolgen.

§ 5.
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche

Gegenstände.
2. Alle Gegenstände, welche sich am I. Februar 1916

im Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden
und Anstalten sowie von Vereinigungen für Liebesgubenbe-
schafsuug, soweit letztere ihre Vorräte unentgeltlich dem
Heere oder Marine zusühren, ferner von Bereinslazaretten
und privaten Krankenhäusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Gegenstände
nach dem 1. Februar 1916 auch seitens der Vorgenannten

*3. litte Gegenstände, die ohne von der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung genehmigten Belegschein auf Grund von bis zunr
1. Februar 1916 einschließlich abgeschlossenen Lieserungs¬
oder Herstellungsverträgen an eine deutsche Heeres- oder
Marinebchörde zu liefern sind , vorausgesetzt, daß auch alle
aus die Lieferungen bezüglichen Zwischen- und Unterver¬
träge bereits bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen worden
sind.

Dagegen fallen nicht unter die Ausnahme Gegenstände,
über welche Verträge mit Post -, Eisenbahn - und anderen
Zivilbehörden , ausländischen Militärbehörden , Vereinigun¬
gen für Liebesgabenbeschaffung, dem Roten Kreuz, Vater¬
ländischen Frauenvereinen , Kantinen , Privatkrankenhäu¬
sern (selbst mit militärischer Belegung), Bereinslazaretten,
anderen gemeinnützigen Vereinen oder Anstalten und der¬
gleichen mehr bestehen.

4. Gegenstände , die hergestellt werden auf Grund eines
Auftrages einer Heeres- oder Marinebehörde gegen vor¬
schriftsmäßigen von bet' Kriegs-Rohstoff -Äbteilung geprüf¬
ten Belegschein oder , wenn die Herstellung aus Spinnstof¬
fen oder' Garnen , welche der Beschlagnahme . oder einem
Berarbeitungsverbot nicht unterliegen , erfolgen soll, mit
ausdrücklicherGenehmigung der Kriegs -Rohstofs-Abteilung.

5. Gegenstände, welche aus Grund von Emzelfreigabeui
(nicht aus Grund allgemeiner Ausnahmebewilligungen ) bei
Kriegs -Rohstoff-Abteilung hergestellt worden sirrd oder her -,
gestellt werden.

6. Gegenstände, für die bis zum 31. Januar 1916 ein«
Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist.

7. Gegenstände, die nach dem 8. Dezember 1915 aufi
dem Reichsausland oder den besetzten Gebieten eingesührt
worden sind, soweit eingeführt worden sind oder künftig
eingeführt tverden.

8. Gegenstände, die nachweislich ganz aus Spinnstoffen
oder Garnen der in § 2, Msatz 1 bezerchneten Art hergestellt
sind, welche nach dem 25. Mai 1915 aus dem Reichsaus¬
land (nicht aus dem Zollausland oder den besetzten Gebie¬
ten ) eingeführt worden sind, soweit nicht für die Einfuhr
abweichende Bestimmungen oder Bsreinbarungen getroffen
worden sind.

9. Bastsaser-Gewebe, deren Herstellung auf Grund des
§ 3, Nr . 2 «3und e der Bekanntmachung, betreffend Beschlag¬
nahme , Verwendung und Veräußerung von Bastfasern und
Erzeuaniffen aus Bastfasern vom 23 . Dezember 1915 (W.
Tlt '1577/lÖ . 15. K . R. A .) erlaubt ist.

10 . Gegenstände , die nach dem 1. Februar 1916 in
Haushaltungen nicht gewerbsmäßig hergestellt werden.

§ 6 .

Freigabe für dm Kleinverkaus.
Wenn die Vorräte ein und derselben Person in ein unfi

derselben Qualität und Warenbreite (die Verschiedenheit
der Größe bleibt bei konfektionierten Gegenständen außer
Betracht ) die in der Uebersichtstastl festgesetzten Mindestvor-
räte nicht übersteigen, so sind sie für den Kleinverkauf frei¬
gegeben.

Sind die Vorräte einer Person in ein und derselben
Qualität und Marenbreite (die Verschiedenheit der Größe
bleibt bei Trikotagen außer Betracht ) dagegen größer als
die Mindesworräte , so ist diejenige Menge für den Kleinver¬
kauf freigegeben, welche den Mindestvorrat überschreitet, je¬
doch höchstens eine dem Mindestvorrat gleichkommende
Menge .*)

Diese Freigabe greift nur Platz
a) wenn die fteigegebenen Borräte unmittelbar an Ver¬

braucher in Mengen unter einem halben Stück bezw.
einem halben Dutzend veräußert werden,

b) wenn der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung erzielten Preis nicht
übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält oder grö¬
ßere Mengen als die vorgeschriebenen aus einmal an. einen
Abnehmer verkauft oder höhere Preise als bisher sich bezah¬
len läßt , hat die sofortige Enteignung der Aaren zu ge¬
wärtigen . >

§ 7.
Sonderdesiimmungcv für Konfektionsbetriebeund gemein¬

nützige Rühituben.
Konfektionsbetriebe und gemeinnützige Nähstuben dür¬

fen verarbeiten , bezw. aufarbeiten lassen:
k die gleichen Mengen , die gemäß § 6 zum Kleinverkauf

steigegeben werden;
2. alle am 1. Februar 1916 (Stichtag ) vorhandene»

Stofszuschnitte;
3. die bei ihnen beschlagnahmten Wirk - und Strichtvsft

zu Gegenstände », welche nach Maßgabe der llbcrsichts-
tafel der Beschlagnahme unterliegen -,

4 . 25 Proz . einer jeden Qualität der sonstigen bei ihnen
beschlagnahmten Stoffe mit Ausnahme der Decken¬
stoffe im Stück (Ueberfichtstafel, Gruppe H, Ziffer 3).

Ms Konfektionsbetriebe gelten nur diejenigen Betriebe,
welche bis zum 1. März 1916 dem Webstoffmrldearnt eine

--von der örtlich zuständigen amtlichen Vertretung des Han¬
dels oder Handwerks (Handels -, Handwerkskammern usw)

*, Beispiel:  Hat jemand in ein und derselben Qualität
und Brein von unter die Beschlagnahme fallendem farbigem
Futtertöpn l ?5<j >" -Mndestvorräte bei Futterstoffen sind l80o » >
so find biete 1750 rsi ft ei. beschlagnahmt ist nichts

Hat er jedoch 2600 in, so sind 800 m frei , beschlagnahm ! T'"®
1800 m-

Hat er jedoch 4200 m , so sind 1800 m frei , beschlagnahm
sind -,400 m-
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ausgestellte Bescheinigung einsenden, daß sie gewerbsmäßig
bereits vor dem 1. Oktober 1915 Stoffe zuschneiden und
fertige Erzeugnisse daraus Herstellen ließen und dies noch
gegenwärtig tun . Auf der Rückseite dieser Bescheinigung
muß der betreffende Betrieb angeben , welche Stoffmengen
er auf Grund der Ausnahmeerlaubnis zuschneiden und ver¬
arbeiten laßt.

Als gemeinnützige Rähstuben gelten nur solche, die dem
Webstoffmeldeamte einen von der Ortspolizeibehörde aus¬
gestellten Ausweis einsenden, daß sie gemeinnützige Einrich¬
tungen sind. ö

§ 8 .
Berwohrung der beschlagnahmte« Gegenstände.

Die Bestzer der beschlagnahmten Gegenstände sind ver¬
pflichtet, diese bis auf weiteres zu verwahren und pfleglich
zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt von den
beschlagnahmefreien Vorräten aufzubewahren und als sol-
che kenntlich zu machen. Die Trennung und Kenntlich¬
machung muß bis zum l . März 1916 erfolgt sein.

8 9-
Eigen tumsübertr azung und Uebernahm epreiS.

Das Webstoffmeldeamt ist ermächtigt , das Eigentum an
den beschlagnahmten Gegenständen gemäß § 1 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf auf die
»on ,hm bezeichneten Personen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußischen KriegSministe-
rmm gebildete Bewertungsstelle für Webstoffe wird zu¬
nächst grundsätzlich eine gütliche Einigung über den Ueber-
nahmeprers mit dem Eigentümer der beschlagnahmten Ge¬
genstände angestrebt werden . Soweit eine gütliche Eini-P"! kommt, erfolgt die Preisfestsetzun,
durch das Reichs-Schredsgericht gemäß §§ 2 und 3 der Be
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf

§ 10 .
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhandenen "Ke
jajntoDrräte der in der Uebersichtstafel näher bezeichneter
Gegenstände, sofern die Bestände die in der Uebersichtstafe
««gegebenen Mindestvorräte überschreiten.

Werden die Mindestvorräte (§ 6) nachträglich überschrit
N" d die Gesamtvorräte unverzüglich auf den voroe

fchriebenen Meldescheinen anzumelden.
Die von Militär - oder Marinebehörden zurückgewiese¬

nen Gegenstände sind nach erfolgter endgültiger Zurück¬
weisung unverzüglich unter Angabe der Gründe der Zurück-
welfung von dem anzumelden , der die Gegenstände zurück¬
erhalten hat.

AlleZugänge zu den beschlagnahmten Lagerbestänüen
werden jeweils am 1. und 15. eines jeden Monats erst-
malrg am 15. März 1916 , meldepflichtig.

Meldepflichtig sind insbesondere auch die Gegenstände,
über welche die in § 5 , Ziffer 3, Abs. I bezeichneten Liefe-
rnngs - oder Herstellungsverträge mit einer deutschen Hee-
res - oder Marinebehörde bestehen. Dagegen sind nicht mel-
depflichtrg die übrigen gemäß § 5 von der Beschlagnahme
ausgenommenen Gegenstände.

fl* 0!' 1 ?raue , feldgraue und graugrüne Militärmann-
fchaststuche bereits auf Grund der Bekanntmachung W I
1/5. 15. K B. A . mittels Meldescheins1 als beschlagnahmt
angemeldet sind, sind sie nicht ernent anzrunelden

8 ii.
Meidepfltchtige Personen.

.. .Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und ju-
«stifchen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe , so¬
wie öffentlich rechtliche Körperschaften und Verbände , die
»igentum oder Gewahrsam cm meldepflichtigen Gegenstän-
den (§ 10) haben , oder bei denen sich solche unter Zollauf-
stcht beflnden. " '

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 12) nicht im Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu meid« ,, der sie an dstv.
fem Tagem Gewahrsam hat(Lagerhalter usw.).

Alle die, welche meldepflichtige Gegenstände in Gewahr¬
sam haben, ohne Eigentümer zu sein, brauchen nur die von
ihnen verwahrten Mengen sowie die Eigentümer anzu-

wü' abet  bie übri9en  Spalten des Meldescheins aus-
Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem Stichtage

«der schon abgesandten Vorräte sind nur von dem Emp¬
fänger zu melden.

Reben demjenigen , der die Ware in Gewahrsam hat . ist
«uch derienrge zur Meldung verpflichtet, der sie einem La¬

gerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat.

8 12.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der am
Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtag ) tatsächlich vorhan¬
dene Bestand , bei der ersten Zusatzmeldung sind die bis zum
Beginn des 15. März 1916, für die späteren Zusatzmeldun¬
gen die in der Zeit bis zum 1. bezw. 1b. jeden Monats zum
Bestand hinzugetretenen Mengen maßgebend.

Die erste Meldung ist bis zum 1. März 1916 an das
Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums einzusenden. Die
Zusatzmeldungen über spätere Zugänge zu den beschlag¬
nahmten Lagervorräten sind jeweils bis zum 8. bezw. 22
eines jeden Monats dem Webstoffmeldeamt zu erstatten

§ 13.
Meldescheine.

Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde¬
scheinen für Web-, Wirk- und Strickwaren erstattet werden.
Die Meldescheine sind für die erste Meldung bei dem Web^
ftoffmeldeamt, für die Zusatzmeldungen , vom 1. März ab,
bei den örtlich zuständigen amtlichen Vertretungen des
Handels (Handelskammern usw.) anzufordern.

Anforderungen nach Meldescheinen können nur dann
schnell berücksichtigt werden , wenn sie auf den dafür vorge¬
schriebenen amtlichen Postkarten -Vordrucken erfolgen, die
bei allen Postanstalten 1. und 2. Klaffe erhältlich sind.
MeldescheinI gilt für Stoffe zur Oberkleidung für Heer

Marine Beamte , und Gefangene (Gruppe I),
Meldeschein II für Schlaft und Pferdedecken, Woilache

und Dcckenstoffr(Gruppe II) ,
Me !dkschktN III für Männertrikolagen (Gruppe l !l),
9HC fci’jdjdtt VI  für farbige Mäscin flösse und farbige

Sl »ffe für Krankenbekleiduvg (Gruppe IV ),
MeldescheinV für farbige Futterstoffe(GruppeV),
Mk -dtschkill VI für rohe und gebleichte Wäsche- und

Finte ?flösse. Dnllichanzugfloffe (Gruppe VI) ,
VII für Segeltuche und Psanstoffr

(Gruppe VII)
Meldeschein VIU für Sandsack,taffe(Gruppe Vll!),
Mkidkschkill Xi für Heeresauflräge (ygl. § 10, Abs 5).

Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift, genauer
Adresie und Firmenstempel zu versehen.

Es ist unzuläffig , dieselbe Ware auf verschiedenen Melde¬
scheinen anzumelden.

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen sind
genau zu beantworten . Die Bestände sind nach den in der
Uebersichtstafel aufgeführten Untergruppen genau anzu¬
geben. Ungenaue Angaben , insbesondern über Menge,
Breite , Gewicht usw. würden erhebliche Verzögerungen bei
der Abnahme und auch sonstige Nachteile für den Eigen¬
tümer der Gegenstände nach sich ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der Melde¬
schein nicht enthalten.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines
und desselben Eigentümers oder die Bestände einer und
derselben Lagerstelle gemeldet werden.

Bon jedem Meldeschein ist eine Abschrift zurückzube-
halten.

§ 14.
Meldekarte».

Für jede Qualität ist von dem Eigentümer (also nicht
von den Lagerhaltern usw.) eine Meldekarte ordnungsge¬
mäß auszufüllen . Diese Meldekarten sind zusammen mit
den Meldescheinen mittels des erwähnten Posckartenvor-
drucks (§ 13, Abs. 2) beim Webstoffmeldeamt anzufordern,
und zwar nur in wirklich benötigter Anzahl.

Don Stückwaren hat der Eigentümer einen Abschnitt in
Größe von 12X17 Zentimeter auf die Karte aufzukleben.
Bei fertigen Gegenständen (Decken, Handtüchern usw.)
braucht der Musterabschnitt nur dann aufgeklebt zu wer¬
den, wenn noch Mustermaterial vorhanden ist. Fertige
Gegenstände brauchen also nicht angeschnitten zu werden.

Die Meldekarten einer Gruppe sind immer zusammen
mit dem dazu gehörigen Meldeschein (also in demselben
Umschlag) bis zum 1. März 1916 dem Webstoffmeldeamt
einzusenden. Für jede Gruppe sind zur Beschleunigung der
Bearbeitung getrennte Umschläge zu verwenden.

Auf der Vorderseite der Umschläge ist zu vermerken, zv
welcher Gruppe dte einliegenden Meldescheine und Melde¬
karten gehören, und wer der Absender ist.

Wectere Schriftstücke irgendwelcher Art dürfen diesen
Umschlägen nicht beigefügt werden.

8 1b.
Muster.

Bon jeder meldepflichtigen Qualität haben die Eigen¬
tümer nach näherer Maßgabe der Uebersichtstafel ein
Muster dem Webstoffmeldeamt ordnungsgemäß frankiert
bis zum l . März 1916 einzusenden. Die Muster sind mit
einem gut befestigten Pappzettel zu versehen, auf dem der
Name , Wohnort und Straße des Einsenders , das Dessin,
die Farbe , die Anzahl der von dieser Sorte vorhandenen
Gegenstände, bezw. bei Stoffen die Meterzahl , Gewicht (bei
Stoffen pro qm ), Breite bzw. Größe und ein Vermerk über
das verwendete Material mit deutlicher Schrift angegeben
sind. Außerdem sind an das Muster nach Maßgabe der Ue-
berfichtstafel kleine Färb - und Deffinabschnitte fest anzu¬
heften.

Es ist nicht angängig , Muster von zu verschiedenen
Gruppen gehörigen , auf verschiedenen Meldescheinen anzu-
Eldenden Gegenständen in einem und demselben Brief
bzw. Paket einzusenden. Ebenso ist es nicht zulässig, in Pa¬
keten mit Mustern Meldescheine oder Meldekarten zu über¬
senden, da sonst eine erhebliche Verzögerung in der Bear-
beitung eintreten würde.

Jede einzeln« Sendung mit Mustern hat auf dem Um¬
schläge mit auffallender Schrift den Vermerk zu trage« , ztz
welcher Gruppe der Inhalt gehört (z. B . „Enthält Must»
zu Meldeschein 6 ") und die genaue Adresse des Absender?
anzugeben.

Das Webstoffmeldeamt ist berechtigt, über diese Must»
hinaus in besonderen Fällen weiteres Mustermaterial an-
zufordern.

§ 16.
Lagerbuch und Auskunstserteilung.

Jeder Meldepflichtige (§ 11) hat ein Lagerbuch zu füh¬
ren , aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Buch
führt , braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet
zu werden. In dem Lagerbuch ist indes mit roter Tinte
deutlich bei den einzelnen beschlagnahmten Posten zu ver¬
merken, daß sie beschlagnahmt sind.

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden ist je¬
derzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegen¬
stände zu vermuten sind.

8 17.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorliegende Bekannt¬
machung oder etwa dazu ergehende Aussührungsbestim-
mungen betreffen, sind an das Webstoffmeldeamt der
Krregs-Rohstoff-Abteilung des Königl . Preußischen KriegS-
mnnsteriums , Berlin SW . 48, Verl . Hedemannstraße II ..
zu richten.

Die Auflagen und Anträge müssen auf dem Briefum¬
schlag sowie am Kopfe des Briefls einen kurzen Bennert
tragen , auf welche der in § 2 aufgeführten Warengruppen
sie sich beziehen (z. B. betrifft Männertrikolagen ) .

In einem und demselben Schreiben sollen nur Ange¬
legenheiten behandelt werden , die sich auf eine der in 8 L
genan nten Waren gruppen beziehen.

Für Freigabeanträge , denen nur in besonders dringen¬
den Fällen ßattgegeben werden kann, sowie für Anfragen,
ob bestimmte Gegenstände von der Bekanntmachung betrof¬
fen werden, sind die vorgeschriebenen amtlichen Vordrucke
zu verwenden, die bei den Handelskammern erhältlich sind.

Jeder Auflage ist, soweit gemäß der Uebersichtstafel bei
der betreffenden Gruppe überhaupt Musterkarten zu über¬
senden sind, eine besondere Musterkarte (vgl. 8 14) beizu-
fügen.

Ist jemand sich nicht klar darüber , ob seine Ware der
Beschlagnahme unterliegt oder nicht, so hat er die Ware zu¬
nächst anzumelden und mittels des vorgeschriebenen Vor¬
drucks bei dem Webstoffmeldeamt anzuflagen , ob die Ware
beschlagnahmt oder beschlagnahmeflei ist. Bis ein Frei¬
gabebescheid erfolgt , gilt die gemeldete Ware auf jeden Fall
als beschlagnahmt und ist zur Verfügung des Webstvff-
meldeamts zu halten.

Hierzu gehören ohne Rücksicht auf Webart. Bindung sonstige Tierhaaro
. . und Ausrüstung:

1 Ufl'flrm - und Livreftoffe und dergl..
2. Zivllftoffe wle z. B . Kammgarnstoffe. Meltaus.

Chevrots, Loden. Trikots. Tirteys . Cords u. deral.
Henua-Cords Moleskins , Pilots , Eommeruni-
formstoffe, Ledertuche und dergl.

3.

wolle. Baumwolle. Kunst
baumwolle. sonstige Pflan¬
zenfasern oder Abfälle und
Mischungen verschiedener

Spinnstoffe.

ft) einfarbig oder me¬
liert in schwarz
grau, graugrün,
feldgrau, blau,
braun, grün und
khakt.

d) ungefärbt.

IRohe und gebleichte Stoffe für Dril.
lichanzüge fallen «nter Gruppe VI. I

b)

bei wollenen und
halbwollenen
Stoffen 350 g in
unauSgerüstelem.
bzw. 400 g in
fertigem Zustan
de für den qm.
bei Baumwoll
stoffen 250 g für
den qm in un
ausgerüftetem
oder fertigem
Zustande.

Bei Borräten in ein und
derselben Qu ilität und

Farbe:
») Bei Uniform und Liv

reestoffen 40 m doppelte
Breite oder 80 m ein¬
fache Breite,

b) bei allen übrigen Stof
fen 150 ni doppelte
Breite oder 300 m ein
fache Breite.

Feldgraue, graue, grau¬
grüne und marineblaue
OffizterStuche sofern sie
anS reiner Wolle be
stehe».
ave gemusterten Stoffe,
d. t). Stoffe, zu denen
Garne in verschiedenen
Farben zur Herstellung
eines P uster« verwen
det worden sind. Stoffe,
deren Musterung uur
durch Bindung oder
Einstellung bewirkt ist
gelten nicht als gcmus
terte Stoffe und stnd
daher beschlagnahmt.
Vgl . aber Gruppe II

Bei einfach
breiter Ware
25 ew. bei

doppelt brei¬
ter War« 15
ew über dte

ganze Breite
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Schlafdecken,
Pferdedecken und Woilache.
Deckenstoffe im Stück,
Stoffe , die zur Anfertigung der Decken zu 1 und
r dienen können. Al» solche kommen auch in
Fracht : Zivilffoffe , wie Flauschstoffe, Mantel-
stoffe, Ulfterstoffe, Tapestoffe usw., soweit fie nicht
schon m Truppe I beschlagnahmt find . Dagegen
wmmen für diese Truppe nicht in Betracht:
Heren - und Knaben -Anzugstoffe und -Hosenstoffe.

Lahnfteiner Tageblatt . Nreisblatt für den Ureis § t.Goarshausen.
örvppe II: Scklok- vvö pkerLedeckev. Woilache titift veckevstoSe.

Tolle , Mohair . Kamel
haar . Alpaka . Kaschmir u.
sonstige Trerhaare , Kunst¬
wolle. Baumwolle , Kunst
baumwolle, sonstige Pflan¬
zenfasern oder Abfälle und
Mischungen verschiedener

Spinnstoffe.

alle Farben glatt
und gemustert.

Decken
850 t  für daS
Stück.

b) Deckeustoffe
46o g für den
q« .

») Decken:
170XH6
cm (d. h
Mindest-
länge von
170 «m u
Mtndest-

breite von
116 cm)

b)Deckenstoffe
115 cm

Mindest¬
breite

Bei Borräler , in ein und
derselben Qualität (ohne

Rücksicht auf Muster,?arbe und Größe.Erück Decken,
d) 150 » D-ckeustoffe.

Tischdecken, sogenannie
Bettdecken (d h. Tages
überdecken oder Stepp-
decken). Divandecke«,
Kommodendeckeo,

. Wandbehäage,
8. Ftlzd -cken.
3. Kamelhaardecke», d. h.

Decken, die mehr als
26 * , Kamelhear ent-
hallen , jedoch nicht sog
Kamelhaarimitate.

maschienen
oder hand¬

gestrickt, bw
gewirkt.

Männerhemden und Männerunterhosen in Man
»ergrüben , gewirkt , gestrickt oder aus Wirk- oder
Strickstoffen hergestelt konfektioniert.
Mannerürmelwesten und -Zacken,
Männersocken und -Strümpfe
Kniewärmer,
Halstücher (Schals ),
Leibbinden und Kopfschützer, beides
nur in Schlauchform,
Männer -Fauft - und Fingerhand-

Männ «r-Pul »wärmer, mindrsstens
17 cm. lang.
Wirk - und Strtckstoffe, die zur Anfertigung von
Männer - Unterkleidung oder -lrikotagen in
Betracht kommen.
A « s Webware « konfektionierte
MSnnerhemde « und Männern » -
terhofen find durch die Bekannt¬
machung Nr . W. M 1300/12 . 15.
_KNA . beschlagnahmt

nur ma¬
schienen

oder Hand-
gestrickt.

Wolle Mohair . Kamel¬
haar , Alpaka. Kaschmir u.
sonstige Tterhaore , Kunst¬
wolle, Baumwolle . Kunst¬
baumwolle. sonstige Pflan¬
zenfasern oder Abfälle nd
Mischungen Verschiß a r
Sptunstvffe, a»^ , .^ dy-

gemischt, plattiert oder aus
verschiedene» Stoffen zu¬

sammengesetzt.

in

I

a) Halstücher:
weiß, grau , feld
grau , graugrün,
braun , grau - und
draunmeliert . b)

b) Männersocken n]
-strümpfe : wie zu
ä) jedoch auch ua - c)
tur- und mako-
farbig.

c) Männer -Faust- a.ifingerhand-chuhe wie zu a).
jedoch auch
schwarz,

ci) alle anderen Wa
rengattuugen
ohne Rücksicht
auf Farbe

Männerhemden
und Männerun
terhofen 220 g
das Stück,
Männerärmel-
westeu u. -Jacken
400 g das Stück,
Mänversackeu
und -strümpfe SO
g das Paar.

nur in
Mäuner-
größen.

Bei Vorräten in ein und
derselben Qualität:

a) je IOO Stück Männer¬
hemden , Männerunter
Hosen, Halstücher, Leib-
binden oder Kopfschätzer

d) je 50 Stück Männer
ärmelwesten oder
-Jacken,

o) je 200 Paar Männer
socken oder -strümpfe.

d) je .'OO Paar Kniewär¬
mer oder Handschuhe

e) 300 Paar Pulswärmer,
f) 50 kg Sffiirf« und Strick

stoffr.

1. Letbwäscheftoffe ohne Rücksicht auf die Breite
(Stoffe , geeignet für Hemden . Unterhosen und
Anterrocke). wie , . B. Oxford. Zephir . Kattun
(gerauht und ungerauht ). Flanelle Barchente,

Fancy , (ein- und zweiseitig gerauht ) usw.
2• Aettzeugstoffe. wie z. B . Strohsackftoffe. Bett-

»nd Matratzendrelle , Bettzeuge (Züchen und
Lhellas ) usw.,

S. Stoffe zur Krankenbekleidung wie z, B. Laza
rettdrelle . Kadett ». Ragattas usw.

4. Handtücher , abgepatzt und im Stück, auch ge.
streift- gemustert.

Gruppe  IV: farbige IDfifrieftoffe an ft farbige Stoffe ffir firgnfceiibefclfiantiq.

») bet Decken:
je l Decke,

b) bei Decher»»
stoffen: 25
cm über

jedoch kein  e
Färb - und

Dessioab»
schnitte.

») bei Fertig-
erzeuguis»
seu von je¬
der Oua»
lttSt etu
Stück bza ».
Paar , je¬
doch kür«
Fabr - und
D -ssi»ab-
schnttte»

h)  bei Wirk-
und Striök-
ft offen kei»
Muster.

Wolle, Kunstwolle, Baum¬
wolle. Kunstbaumwolle.
Bastfasern (Flachs , Hanf,
Jute ) oder Abfälle und
Mischungen verschiedener
Spinnstoffe, auch unter

Mitverweuvung von
> Papier.

farbig (stückgefärdt.
garnfarbig oder

bedruckt)

») Leibwäsche¬
stoffe 130 g

b) Bettzeug-
stoffe 150 g

c) Stoffe zur
Krankenbe¬
kleidung
200 g

d) Handtücher

für
den

qm

ohne Rück Bei Vorräten in ein und
sicht auf i de-selben Qualität und
Breiten Breite lohne Rücksicht auf

u» d Größen j Muster und Färbet
a) 900 m bei Stoffen.
b) 40 Dutzend bei Hand

tücheru.

1. Futterköper . Futterkaliko . Futterneffel und Fut-
terboy , Zwirntuch , Molton u . bat.

Z «ermelfutter , Taschenfutter.
1 Halsbindenstoffe,
4 Helmbezugftoffe u. dgl.

Wolle, Kunstwolle, Baum
wolle. Kunftbanmwolle

Bastfasern (Flach », Hanf
Jute ) oder Abfälle und

Mischungen verschiedener
Spinnstoffe.

vrvppe V : Farbige fntterffoffe.

Betteinschütten (Stouts
Inletts ) und bedruckte
Bettkattune.
Handtücher in Jaquard
oder Damastmustern
und Frottierhandtücher

») bei Stoff« ,
25 cm über
di« gau^
Breite so¬
wie Farb»
u. Dessin¬
abschnitte,

b) bei abge¬
paßten
Hand¬
tüchern

je ein
Stück

einfarbig (sowohl 130 g für den qm ohne Rück
stückgefärbt als auch ficht auf die
garnfarbig ) in grau . Brette
feldgruu , graugrün,
graublau , braun.
schwarz und kdäki

Bei Vorräten in eiu und
derselben Qualität und

Breite (ohne Nicksicht auf
Muster uub Farbe ) :

1800 m

Serge und Zanella,
Futterstoffe mit
Jaquardmustern,
Gestreifte Aermelfutter

25 cm ' der
die ganz«

Brette sowie
Färb - und

Dessin-
abschnitte

(Stoffe , geeignet für Hemden , AnGrhosen, Un-
terröcke) sowie Stoffe für Futter,wech ;. wie z. B.
Barchente . Fancy , Flanelle (gerauht und unge-

^Effel , Kattun , Köper (auch ent-
sch lichtet ) Schtrtina , »Dowlas , Renforce, Treas
Hemdenleinen (in halb - und reinleinen ). Rohlei¬
teinen usw., ’

1 « * J 6 - Strohsackstoffe. Bett¬
end Matratzendrelle . Bettzeuge . Bettlakenstoffe
auch gemustert.

3 Handtücher , abgepatzt und im Stück, auch durch
Btndunng gemustert,

4. Zwischensutterstoffe. wie rohleiner und halblei-
«Enes . Zwischenfutter . Klötzelleinen . Steifleinen
(Wattierleinen , Leimleinen ) usw.

6 Drillich -Anzugftoffe.
I Aohware für Anzugstoffe, außer für
" Drillichanzüge, fällt unter Gruppe I.

Baumwolle , Kunstbaum¬
wolle. Bastfasern (Flachs,
Hanf, Jute ) oder Abfälle
und Mischungen verschie¬
dener Epinustoffe. auch
unter Mitverwendung

von Papier,

roh oder gebleicht a) Leibwäsche¬
stoffe 130 g,
jedoch in halb
und reinlei¬
nen 170 g

b) Bettzeugstoffe
150 g

c) Handtücher
280 g

d) Zwischenfut-
tcrstosfe 200 g

e) Drillichanzug
stoffe 270 g

ohne Rücksicht
auf Breiten

und Größen

örappe VII: Segeltu Ae  vnü Platiffoffr.

Bei Borräten in ein und
derselben Qualität und

Breie (ohne Rücksicht auf
Muster und Farbe ) :

») 00 i m bei Stoffen,
b) 40 Dutzeud bet Hand

tücheru.

Bettzeugstoffe in Ja
quard - oder Damast
mustern und vollge¬
bleichte reinleinene
Bettzeugstoffe.
Handtücher in Jaquard-
oder Damastmustern
und Frottierhandtücher

») bei Stoff« ,
25 em über
die ganze
Breite so¬
wie Färb-
und Drs-
stnab-
schnitte,

d ) bet abge-
paßtev
Hand¬
tüchern je
ein Stüch.

1. Planstoffe . Markisenstoffe,
2. Segeltuchstoffe, wie z. B . Marine - Köpertuch.

Bramtuch , Persenningtuch , Schiertuch
3. Zcltbahnfloffe und Zeltsthffe^
4.  Tornister -, Tränkeimer - Brotbeutel -, Rucksack-

Packtaschen-, Futtersack •, Schuhzeugftoffe _ '

Baumwolle , Kunstbaum
wolle, Bastfasern (Flachs,
Hanf . Jute ) oder Abfälle

und Mischungen verschie-
deuener Spinnstoffe.

alle Farben
glatt und gemustert

a) Stoffe zu 1, 2 |
und 4 : 300 g, =

b) Stoffe zu 3 :
195 g JS

ohne
Rücksicht auf
die Breite

Bei Borräten in ein «nd
derselben Qualität -ohne

Rücksicht auf Muster,
Farbe und Breite) :

2(0 w

50X 70 cbi
sowie Farb-

Zund Dessiu-
abschnttte.

Gruppe VIII : SovSfackftoSe.
~ ' — " —

vwiie '.naiutot  m uernwanv - oder Köperbindung,
soweit sie nicht in andern Gruppen meldepflich-find

Baumwolle . Kunstbaum¬
wolle. Bastfasern (Flachs,
Hanf , Jute ) oder Abfälle
und Mischungen verschie¬
dener Spinnstoffe, auch un¬
ter Mttvrrweudung von

Papier.

'roh oder einfarbig
lgorn- oder stück¬
farbig - in gelben,

grauen feldgrauen,
hellbraune » khaki-

artigen oder grünen
Farbtöne « .

ISO g für den qm Miudest-
breite:
68 cm

Bei Vorräten in «in und
derselben Qualität lohne

Rücksicht auf Muster,
Farbe und Breite,:

900 u

Florgewebe 25 ca über
die ganze

Breite , jchwch
keine Färb-
Und Dessin-
abschnitte.

BeAl », dm 6. Januar 1816.
Kgl . Preußische » Kriegsmiaifteri » «

gez. von Wandel.
Dresden , den 5 . Januar 1916.

Kgl . Sächstfches Kriegsmiuiftert » «
gez von Wilsdorf.

Wüsche», den b. Januar 1816.
Kgl . Baprifches Kriegs « i» tfteri » «

gez,  Freiherr vovllreß.
Stuttgart , den S. Januar ISIS

Kgl . Württ «« b. Krjegsministeri ««
gez. von Narchtaler.

23IS . 18.. W . M 1097/10 . 15. und W. M 999/11^15. k  R A ? nfaSobfjf werdew ' mU ^emerkm , daß hiermit die Bekanntmachungen Nr . W . 1. 734 8. 16, W. M,
Tobleuz , den 1. Febmar 1916 . 18 9 A _
Frankfurt (Main), den1. Februar 19 6. von Lodlenz und Lhrmhreitjtei«.

- - - - 18. Armeekorps. Stellvertretendes Generalkommand».
Milche NellMMichmz « .

Abschrift.
Im übrigen empfehle ich den Landwirten unter Hinweis

auf memen Erlaß vom 16. v. Mts . I A Ie 13624 nunmehr
dringend , ihren Frühjahrsbedarf an Benzol unverzüglich
M decken, da z. Zt . der Absatz aus den gesüllten Tanks der
Benzolgewinnungsanftalten infolge Minderung des .Hee¬
resverbrauchs stockt, während im Frühjahr wieder mit ei¬
ner beträchtlichen Steigerung der militärischen Bedürfnifle
gerechnet werden muß . Nötigenfalls werden sich die Betei-
Kgten nicht ausschließlich an ihre bisherige Bezugsquellen
zu halten haben/ sondern auch um neue bemühen müssen.
. Motorenöl kann von der Kriegsschmieröl-Gesellschaft
in Berlin W. 8, Mauerstraße 25, bezogen werden . Anstatt

Benzin muß Benzol verwendet werden . Wo ersteres etwa
durchaus nicht entbehrt werden kann (zum Anlassen der
Motoren ), müßte es im fteien Handel beschafft werden . Ge¬
ringe Mengen wird die deutsche Petroleum -Aktien-Geseü-
schaft, Berlin W. 8, Mauerstr . 35, oder die deutsche Erdöl-
Aktren-Gesellschaft, Berlin A . 35 , Kurfürstenstraße 137, ab¬
geben können.

An den Borstand der Landwirtschaftskammerfür die
Probinz Hannover in Hannover.

Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme
und werteren Beranlaffung.

B e r l in , den 11. Januar 1918.
Ministerium für Landmjrtfchaft, D- miinr» u. Forste«.

gez.  Frhr . von Schorlemer.

Abschrift zur gefälligen Kenntnisnahme und ausgiebigen
Weitervrrbreitung ergebenst. Die LandwirtschuftSkamwevn
haben Nachricht.

C ass el , den 16 . Januar 1916 . ,
Der VKerprSsident. gez..- Hen gst enberg-

An den Herrn Regieungspräsidenten in Wiesbaden.

Wird den Gemeiwdebehörden des Kreises zur Kenntnis¬
nahme und Benachrichtigung der Jntereffenten mitgeteilt.

St . Goarshausen , den.28 . Januar 1916.
Der Königliche Landrat.

_ . _ Berg,  Geheimer RegieruNgsrat.
Mü Bezugnahme auf die Bekanntmachung des koin-

mandierenden Generals des 18. Armeekorps zu Frankfurt
a . M . vom 39. November 1915 bringe ich hiermit nochmals
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zur öffentlichen Kentnis , daß mit dem Ankauf von Altgum
rui -ckemäß Nachtragsverordnung vom 17. September 1915,
V . I . 1612/8. 15. K. R . A. zu der Bekanntmachung , betref¬
fend Bestandserhebnng und Beschlagnahme von Kautschuk
(Gummi ) usw. V I . 633/6 . 15. K. R . A. von der Inspektion
des Kraftfahrwefens für die Provinz Heffen-Naffau d,e
Firma Feist Strauß in Frankfurt a. M. (Mainzerlandstr.
181 (Querbau ), beauftragt worden ist.

Alle Besitzer von dem in Frage kommenden Altgummi
und zwar von:

Alten Autoreifen mit Nieten und ohne solche (gleichgül¬
tig, ob im ganzen oder zerschnitten) ;

' Luftschläuche, dunkel, schwimmend (gleichgültig, ob rm
ganzen oder zerschnitten) ;

u , Luftschläuchen, rot (gleichgültig, ob im ganzen oder zer-
' schnitten) ; 1

Gummiabfällen , schwimmend (gleichgültig, ob im gan¬
zen oder zerschnitten)

find verpflichtet, ihren Borrat sofort der Firma unter ge¬
nauer Angabe von Art und Menge zum Kauf anzubieten.
Ebenso haben alle Personen usw., welche solchen Altgummi
in Verwahrung haben, der Firma dies sofort mitzuteilen.
Die Bestände sind frei Abgangs -Bahnstation verpackt vom
Eigentümer abzuliesern . Verpackung wird auf Wunsch zu¬
rückgegeben. Die Bezahlung der aufgekauften Altgummi-
Bestände erfolgt in bar durch die obenerwähnten Firmen
nach Empfang und Richtigbesund am Bestimmungsorte.

Den Kraftwagenbesitzern , welche noch zugelasfene Wa¬
gen haben , wird nur das zur Reparatur der eigenen Berei¬
fung nötige alte Schlauchmaterial belasten und zwar für
jeden zugelästenen Wagen 2 Kg.

Der anderweitige Verkauf von dem hier in Frage kom¬
menden Altmaterial ist verboten und wird strafrechtlich ver¬
folgt.

Die Gemeindebehörden des Kreises ersuche ich vorstehen¬
des wiederholt zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und
dafür Sorge zu tragen , daß die vorhandenen Mtgummivor-
räte der vorgenannten Firma zum Kauf angcboten werden.

St . Goarshausen , den 27. Januar 191'6.
Der Königliche Landrat.

st e r g , Geheimer Regierungsrat.

Die Wahl des Paul Fuchs in Patersberg zum Bürger¬
meister der Gemeinde Patersberg an Stelle des verstorbe¬
nen Bürgermeisters Maus ist von mir auf Grund des § 55
der Landgemeindeordnung betätigt worden.

St . Goarshausen , den 31. Januar 1916.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat.

Die nächsten unentgeltlichen Sprechstunden für unbe¬
mittelte Lungenkranke werden am

Montag » den 7. Februar 1916
vormittags von 9—1 Uhr.

durch den König!. Kreisarzt, Herrn Geh. Medizinalrat Dr
Mayer , in seiner Wohnung Hierselbst abgehoben.

St . Goarshausen , den ?. Februar 1916
Der Vorsitzende des Kreisausschustes.

Der Kreis -Obst- und Weinbanvcrein für den Kreis St
Goarshausen hält am
r Sonnabend , den 5. Februar, abends 6 Uhr,
im Hotel „Zu den vier Jahreszeiten " (Besitzer Heberlein)
zu Braubach seine

Generalversammlung
ab. .

Ich beehre mich, die Herren Mitglieder und Freunde des
Vereins hierzu ergebens einzuladen.

Tagesordnung:
1. Rechnungsprüfung und Voranschlag,
2. Anträge des Verbands preuß . Weinbangebiete,
3. Bortrag des Herrn Weinbaulehrer Friederichs von

Trier über die notwendigsten Arbeiten in den Wein¬
bergen im Frühjahr unter Berücksichtigung des infolge
des Krieges bestehenden Mangels an Arbeitskräften.

4.  Verschiedenes, sowie Anträge und Wünsche.
St . Goarshausen , den 31 . Januar 1916.

Kreis-Obst- und Weinbau-Verein des Kreises
St . Goarshausen.
Der Vorsitzende,

Berg,  Geh . Regierungsrat.

Auf Veranlassung des Kreis -Obst- uiü> Weinbau -Ver¬
eins St . Goarshausen wird Herr Weinöäulehrer Friede -,
richs von Trier folgende Borträge halten:

1.  in Braubach am Sonnabend , den 5. Februar , abends
' •6 Uhr in der Gastwirtschaft „Zu den vier Jahreszeiten"

(Besitzer: Heberlein) , im Anschluß an die Generalver¬
sammlung des Kreis -Obst- und Weinban -Vereins,

2 . in Canb am Sonntag , den 6. Februar , nachmittags 4
Uhr , in der Gastwirtschaft „Zur Brauerei " (Besitzerin:
Ph . Kirdorf Wwe.) ,

über die notwendigsten Arbeiten in den Weinbergen im
Frühjahr unter Berücksichtigung des Mangels an Arbeits¬
kräften im Weinbau infolge des Krieges.

Die Herren Winzer und sonstigen Interessenten werden
hierzu srenndlichst eingeladen.

Die Herren Bürgermeister der weinbautreibenden Ge¬
meinden bitte ich durch ortsübliche Bekanntmachung für ei¬
nen zahlreichen Besuch der Vorträge Sorge zu wagen.

St . Goarshausen , den 31 . Januar 1916.
Kreis-Obst- und Weinbau-Bttein.

Der Vorsitzende
Berg,  Geheimer Regierungsrat.

M LmdgmeWe«
empfehlen wir
Ärmlire zm Voranschlag der Ein»-««

Sie-entschn TagMrichte.
WTD . (Amtlich.) Großes Hauptquartier,

1. Februar, vormittags:
Westlicher KrielMmiM-.

In der Rächt zum 31. Januar versuchten kleine englische
Abteilungen einen Handstreich gegen unsere Stellungen
westlich von Messines (Flandern). Sie wurden sämtlich
zurückgeworfen, nachdem es ihnen an einer Stelle vorüber¬
gehend gelungen war, in unseren Graben einzudringen.

Bei Fricourt (östlich von Albert) hinderten wir durch
gseuer den Feind an der Besetzung eines von ihm gespreng¬
ten Trichters. Nördlich davon drangen deutsche Patrouil¬
len bis in die englische Stellung vor und kehrten mit eini¬
gen Gefangenen ohne eigene Verluste zurück.

Südlich der Somme verloren die Franzosen im Hand-
granatenkamps weiteren Boden.

Oestlicher AiegsschlmM.
Keine besonderen Ereignisse.

BallillnkNelsMaaslail.
Eins unserer Luftschiffe griff Schiffe und Depots der

Entente im Hasen von Saloniki mit beobachtetem, gutem
Erfolge an. Oberste Heeresleitwlg.

m « . (Amtlich.) Große » Hauptquartier.
2. Februar, vormittags:

Westlicher KrieaMauM.
Diefeindliche Artillerie entwickelte in einzelnen Abschnit¬

ten der Champagne und östlich von St . Die (in den Vo¬
gesen) große Lebhaftigkeit.

Die Stadt Lens wurde abermals vom Gegner beschossen
Ein französisches Großflugzeug stürzte, von unserem Ab¬

wehrfeuer gefaßt, südwestlich von Chaum ab. Die Insassen
sind verwundet gefangen genommen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Eine stärkere rusiische Abteilung wurde von deutschen

Stteiftommandos an der Wiesinbucha, südlich von Kucheüa
Wola (zwischen Stochod und Styr ), angegriffen und aus¬
gerieben.

Unsere Flieger beobachteten in den Hafenanlagen von
Saloniki große Brände, die offenbar von unseremLustschiff-
angriff herrühren. Oberste Heeresleitung.

Ae Wmcichisch-NWrische» ÄgMrichtr.
WTB . Wien,  1 . Febr . Amtlich wird verlautbart:

Rufsischrr Kriegsschauplatz,
und

Italienischer Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignifie.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage in Montenegro und im Gebiet von Skutari ist

unverändert ruhig . Die Haltung der Einwohner läßt nichts
zu wünschen übrig.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalßabs.
». H r s e r , Feldwarschalleutnaat.

WTB . Wien,  2 . Fcb . Amtlich wird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.

Bor .per Brückenschanze nordwestlich von Uscieczko
wurde der Feind durch Minenangrifse zum Verlasien seiner
vordersten. Gräben gezwungen. An anderen Stellen der
Nordostfront fanden Patrouillenkämpse statt.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Am Sugan wurden westlich von Ronceqno mchrere An¬

griffe eines feindlichen Infanterie -Bataillons abgewiesen.
Am Hange des Col-di-Lana wurde eine feindliche Sattel¬
stellung im Handgemenge genommen und gesprengt. 'An
der Js 'onzofront Geschützkämpfe.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
In Albanien gewannen unsere Vortruppen ohne Kamps

das Süduser des Mati -Flusies . In Montenegro völlige
Ruhe . Keine besonderen Ereignisse.

Der Stellvertreter des Chefs des Genrrrlßabs
» Hzfer,  Feldmarschalleutnant.

övcköruckerei krön; Sckickel.

Der MM Krieptericht.
WTB . Kanstantinopel,  l . Feb . Amtlicher

Kriegsbericht : An der Kaukasusfront wurde ein feindliches
Bataillon von einem unsererMrposten des Zentrums an¬
gegriffen und mit einem Verlust von 200 Mann an Toten
und Verwundeten zurückgeschlagen. An den übrigen Fron¬
ten keine Aenderung . _
Erfolgreicher Lustangriff aus Englands Ost- und Westküste.

WTB . Berlin,  1 . Feb . Eines unserer Marineluft¬
schissgeschwader hat in der Nacht vom 31. Januar zum 1.
Februar Dock-, Hafen- und Fabrikawlagen in und bei Liver¬
pool und Birkenhead , Eisenwerke und Hochöfen von Man¬
chester, Fabriken und Hochöfen von Nottingham und Shef¬
field sowie große Industrieanlagen am Humber und bei
Greant Uarmouth ausgiebig mit Spreng - und Brandbom¬
ben belegt. Ueberall wurde starke Wirkung durch mächtige
Explosionen und heftige Brände beobachtet. Am Humber
wurde außerdem eine Batterie zum Schweigen gebracht.
Die Luftschiffe wurden von allen Plätzen aus stark beschos¬
sen, aber nicht getroffen. Sämtliche Luftschiffe sind trotz der
starken Gegenwirkung wohlbehalten zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.
*

WTB . London,  2 . Feb . (Reuter .) Wie amtlich
mitgeteilt wird , war der Luftangriff der letzten Nacht in
großem Maßftabe unternommen worden . Die Angreifer
scheinen jedoch durch den dichten Nebel behindert worden
zu sein. Nachdem die Zeppeline die Küste überflogen hatten,
nahmen sie ihren Kurs nach verschiedenen Richtungen und
ließen aus einige Städte und ländliche Bezirke von Derby-
shire, Leirestershire, Lincolnshire und Stafsordshiere Bom¬
ben fallen. Es wurde einiger Sachschaden angerichtet. Bis¬
her sind 54 getötete und 67 verwundete Personen sestgestellt

Mit einer bewundernswerten Rührigkeit sind unsere
Zeppeline jetzt am Werk. Nach zwei Angriffen auf Paris
folgt als dritter der Angriff auf Großbritannien . Der An¬
griff beschränkte sich dieses Mal nicht nur auf die englische
Ostküste, sondern griff bis auf die Westküste über, wo der
mächtige britische Hasen Liverpool mit den Zeppelinbomben
die erste Bekanntschaft machte. Nottingham und Yarmouch
liegen an der Ostküste, Sheffield im Inland « etwa 100 Ki¬
lometer östlich von Liverpool . Man sieht, das Operations¬
gebiet der Luftschiffe war recht ausgedehnt . Der Erfolg,
den sie erzielt haben , wird in England gleiche Bestürzung
Hervorrufen wie der Pariser Erfolg in Frankreich.

Lustbeschießung von Poperinghe.
G e n f , 31. Jan . Einer Meldung des „Petit Partsien"

aus Hazebrouk besagt , daß die StadtPoperinghe (im belgi¬
schen Flandern ) bis zum 31 . Dezember 1915 wiederholt be¬
schossen worden ist. Die deutschen Flieger belegten die
Stadt mit 145 Bomben , wodurch 27 Gebäude vollständig
zerstört, 24 beschädigt und 37 Personen getötet worden sind.

Ruflischer Minifterpräswentenwechsel.
WTB . Petersburg,  2 . Feb . Die Petersburger

Telegraphen -Agentur meldet : Ministerpräsident Goremy-
kin ist auf sein Ersuchen hin in Anbetracht seines geschwäch¬
ten Gesundheitszustandes von seinen Obliegenheiten als
Ministerpräsident enthoben mrd zum Wirklichen Geheimen
Rat erster Klasie ernannt worden . Das Mitglied desReichs-
rats , Stürmer , ist zum Ministerpräsident ernannt worden.

Wieder eine ruffische Niederlage in Persien.
Konstantinopel,  1 . Feb . (Tel . Ktr . Bln .) Von

der türkisch-periischen Grenze wird gemeldet : In der Nähe
i von Saweh griffen 14 000 persische Krieger die ruffischen

Kräfte an und schlugen sie in die Flucht . Sie erbeuteten
einige Kanonen , 850 Gewehre, acht Automobile und sehr
viel Sanitätsmaterial.

Die Erschöpfung der stalienischen Jsonzoarmee.
Von der französischen Grenze , 1. Feb . Der Militärkri-

tiker der „Republique stan ^aise" stellt die Niederlage und
hoffnungslose Erschöpfung der italienischen Jsonzoarmee
fest, indem er u . a. schreibt: Die Verteidiger der ersten ita¬
lienischen Linie mußten sich auf ihre Schützengräben in der
zweiten Linie zurückziehen. So tritt immer bedauerlicher
die Unverletzbarkeit derDesensivfronten hervor , deren Flan¬
ken nicht umgangen werden können, und deren Tiefe derart
ist, daß der Angreifer von Hindernis zu Hindernis schnell
hinsinkt.

Selbstmord des türkischen Thronfolgers.
WTB . Konstantinopel,  2 . Feb . Thronfolger

Yufsuf Jzzedin nahm sich wegen einer Krankheit , an der er
seit einiger Zeit litt , das Leben. Er schnitt sich gestern früh

, 7 Uhr in seinem Palast die Ader des linken Armes aus . Der
; Thronfolger wird morgen im Grabe Sulan Mahmuds in
, Stambul bestattet werden.

Wie zu dem Selbstmord des türkischen Thronfolgers
I noch gemeldet wird , soll der Prinz im Begriff gewesen fern,
| mit der Bahn das Land zu verlassen, sei aber kurz vor der
i Abreise noch einmal in den Palast zurückgekehrt und habe

sich von seiner Tochter das Rasierzeug geben lassen, die bk*
j ses ständig in Verwahrung gehabt habe . Mit dem Rasier-
1 messer habe er sich dann den Hals durchschnitten. Aus dem
j Umstand, daß die Tochter das Rasierzeug des Vaters stän-
j dig in Verwahrung hätte , kann bereits geschloffen werden,
! daß die Umgebung des Thronfolgers schon lange mit einer
: Katastrophe ' rechnete, zumal in seinem engeren Kreise sein
i Zustand bereits seit langem ziemliche Sorge verursachte.

; Die bevorstehende Verständigung in der „Lusitania"-
j Angelegenheit.

WTB . Berlin,  1 . Feb . Das Reutersche Bureau
* meldete vor zwei Tagen ans Amerika , der Abbruch der di-
' plomatischen Beziehungen zwischen Berlin und Washington
i sei zu erwarten , wenn nicht binnen kurzem deutscherseits
1 zufriedenstellende Zusicherungen zur Beilegung der „Lu-

sitania -Angelegenheit gegeben würden . Aehnlich hat sich
die Times geäußert , die betonte , daß zwar kein Ultimatum
gestellt worden sei, daß jedoch Washington sich geweigert
habe, die seit einiger Zeit zwischen dem Botschafter Grgsen
Bernstorfs und Staatssekretär Lansing gepflogenen vertrau¬
lichen Aussprachen über den Lusitaniafall fortzusetzen.

Es ist richtig, daß am 29 . Januar ein telegraphischer
Bericht hier einging , aus dem hervorgeht , daß es bisher
nicht möglich war , aus dem Wege des mündlichen vertrau¬
lichen Meinungsaustausches zu einem beide Teile befriedi¬
genden Ausgleich über den Lusitaniafall zu gelangen . Eine
Weisung an den Botschafter, die eine endgültige BerstLndi-
gung erhoffen läßt , ist heute telegraphisch nach Washington
übermittelt worden.

Aus dem Haag,  1 . Feb . (Tel . Ktr . Bln .) Die
Echange Telegr .-Comp. bringt die sensationelle Nachricht,
Präsident Wilson werde in der bevorstehenden „Lusitania-
Note Deutschland mitteilen , daß den Amerikanern verboten
werden soll, auf den Handelsschiffen kriegfiihrender Staa-
ten zu reisen.

Der deutsche Lustschifsangrtsf aus Saloniki.
WTB . Amsterdams.  Feb . Ueber den Angriff ei*

nes der deutschen Luftschiffe auf Schiffe und Depots der En¬
tente in Saloniki veröffentlicht das Reutersche Bureau fol¬
gende Meldung aus Saloniki : Ein Zeppelin warf hier heute
nacht Bomben ab . Militärischer Schaden wurde nicht ange¬
richtet, dagegen ein griechischer Speicher , in dem Zucker,
Kaffee und Oel lagerte , wurde zerstört.

Das „Berl . Tbl ." meldet aus Lugano : Der um 3 Uhr
stütz über Kaloniki erschiene Zeppelin wmf zwanzig Bom¬
ben ab , u. a . auf ' die Präfektur und das stanzösische Gene¬
ralstabsgebäude . Fünf Gebäude wurden zerstört , ebenso
ein englischer Dampfer . 8 Menschen sind tot , 50 verwun¬
det. Die Filiale der Bank von Saloniki steht in Flmninen.

Fortsetzung der Kriegs -Nachrichten im zweiten Blockt.
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